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Nr. 27

Von kieinen Nachldssigheiten und ihvren Folgen

Die militérische Erziehung richtet ein Hauptaugenmerk
darauf, den Soldaten zu wunbedingtem Gehorsam, zur
Disziplin zu erziehen. «Disziplin ertrigt keine Halbheiten
und Zugestindnisse»; sie verpflichtet den Soldaten «zu
treuer Pflichterfiillung in den kleinen, scheinbar nebensich-
lichen Dingen», stellt unser Dienstreglement fest. Nur dort,
wo auch im Kleinen Gewissenhaftigkeit und Zuverlassigkeit
als hochste Forderung anerkannt wird, kann die Truppe
schlagfertig bleiben und koénnen Schiden vermieden wer-
den. Oberflachlichkeit und Nachlassigkeit im innern Dienst
gefdhrden die Kriegstiichtigkeit und leisten der Verwahr-
losung der Truppe Vorschub. Daf mangelnde Gewissen-
haftigkeit aber auch zur Gefdhrdung oder gar zum Tod
von Mitmenschen fiihren kann, zeigte ein Militdrgerichts-
fall, der kirzlich von einem Divisionsgericht zur Aburtei-
lung gelangte.

Ein Wachimeister einer Gz.Fis.Kp. hérte eines Abends
getiichtweise, daff eine Alarmibung bevorstehe. Befehls-
widrig lud er seinen Karabiner mit der anvertrauten «Heim-

munition» auf seinem Zimmer, obwohl er wuhte, dah nur

auf Anordnung von Vorgesetzten oder auf die Meldung
«Alarm» scharf geladen werden durfte. Die erwartete
Alarmibung fand nicht statt. Vor dem Ausriicken zur Vor-
mittagsarbeit entlud der Wm. daher seinen Karabiner wie-
der, und zwar in durchaus vorschriftswidriger Weise. Er
entfernte einfach das Magazin und nahm die darin ent-
haltenen Patronen heraus, ohne jedoch den Verschluf zu-
riickzuziehen. So blieb die im Laufe steckende Patrone dort
zurlick. Der Unteroffizier bemerkte, dafy ihm eine Patrone
fehle. Er suchte im Zimmer nach derselben und beauftragte
auch die Zimmervermieterin, bei Instandstellung des Zim-
mers nach der Patrone Umschau zu halten. Man suchte sie
Uberall, nur nicht dort, wo sie in Wirklichkeit war: im
Laufe des Karabiners.

Mangelnde Gewissenhaffigkeit bestimmte den Wm.
dazu, sich mit der Feststellung zufriedenzugeben, dak die
fehlende Patrone unauffindbar sei. Er unterliek es auch,
den Verlust der Patrone zu melden. Das Arbeitsprogramm
des Vormittags sah Tarnungsibungen vor. Der Zugfiihrer,
Oblt. Fehlmann, leitete die Uebung selber. Er erteilte einem
Lmg.-Schitzen den Befehl, sich innert funf Minuten am
Rande einer mit Geblisch umsdumten Kiesgrube kriegs-
méahkig zu tarnen und zu diesem Zwecke den néchstgelege-
nen der am Boden liegenden Karabiner mit sich zu neh-
men. (Als Trager des Lmg. war der Mann ohne Karabiner
ausgeriickt.) Der Zufall wollte es, dah der Lmg.-Schiitze
den Karabiner des Wachtmeisters an sich nahm. Er begab
sich mit dem Karabiner in die vorgeschriebene Deckung,
tarnte sich dort befehisgeméfy und legte den Karabiner vor
sich hin. Die vollzogene Tarnung war so gut, daf. der in
zirka 20 m Entfernung auf der Wiese stehende Oblt. Fehl-

mann den Lmg.-Schiizen nicht zu entdecken vermochte. Er
hoffte, ihn ausfindig machen zu kénnen in dem Augenblick,
da der Lmg.-Schiitze den Karabiner in Anschlag bringe.
Daher erteilte der Offizier diesem den Befehl, auf ihn einen
— vermeintlich nur markierten — Schufy abzugeben. Vor-
schriftswidrig unterlie der Schiitze, die Ladebewegungen
auszufiihren. Er drehte den Sicherungsring in die Feuer-
stellung, zielte befehlsgemak auf den Zugfiihrer und driickte
ab, ohne sich vorher zu vergewissern, ob der fremde Ka-
rabiner wirklich entladen sei. Der. Schufy krachte, und mitten
ins Herz getroffen sank Oblt. Fehlmann tot zu Boden.

Wie fast immer in Ungliicksfallen, wirkten auch hier ver-
schiedene ungliickliche Umstdnde mit: befehlswidriges
Handeln und mangelnde Gewissenhaftigkeit des Wm.
waren schuld, dafj im Laufe seines Karabiners eine Patrone
stecken blieb; der Offizier unterlief es, vor Beginn der
Tarnungsiibung die Karabiner in der Abteilung zu ent-
laden; der ungliickliche Schiitze erwischte zufalligerweise
den Karabiner des Wm.; er unterliek es, vor der befohlenen
Schufiabgabe die notwendigen Ladebewegungen auszufiih-
ren und vergewisserte sich ‘auch nicht, ob der Karabiner
ungeladen sei, als er auf seinen Zugfiihrer anlegte.

Eine ganze Reihe kleiner Nachlassigkeiten und Befehls-
widrigkeiten und ein ungliicklicher Zufall verursachten in
ihrem Zusammenwirken den Tod eines tiichtigen Offiziers.
Die Strafe von 4 Monaten fir den Wm. und von 1 Monat
fir den Schiitzen waren verdient. Der bedingte Strafvoll-
zug konnte nicht gewéhrt werden, weil die militarischen
Fihrungszeugnisse beider Angeklagten zu wiinschen tibrig
lieken. Es konnte lediglich der militdrische Strafvollzug zu-
gebilligt werden, der fiir eine wiinschbare und notwendige
Nacherziehung zu soldatischer Gewissenhaftigkeit bei bei-
den Verurteilten sorgen wird.

Wir mochten bei dieser Gelegenheit noch auf eine
andere kleine Nachlassigkeit aufmerksam machen, die in
letzter Zeit gar manchem Wehrmann zu einer mehrmonati-
gen Geféngnisstrafe verholfen  hat: Unter Verletzung der
bestehenden Dienstvorschriften, die am Ende jedes Ablo-
sungsdienstes der Truppe immer wieder bekannigegeben
werden, unterlassen es Wehrméanner nur allzuoft, ihrem Ein-
heitskommandanten von jeder Adrefiinderung sofort Kenni-
nis zu geben. So kdénnen Aufgebote und Marschbefehle
den Weg zum Adressaten nicht finden, weil der alte Auf-
enthaltsort nicht mehr stimmt, der neue aber dem Einheits-
Kdt. nicht bekannt ist. Verspéatetes Einrlicken oder gar
Dienstversdumnis sind dann die Folge, und der schuldhafte
Wehrmann hat sich zu verantworten wegen Ungehorsam,
Nichtbefolgung von Dienstvorschriffen oder gar wegen
Dienstversdumnis. Es rechtfertigt sich, auf derartige schwere
Folgen kleiner Nachlassigkeiten immer wieder aufmerksam
zu machen. M.

Umschlagbild: Die Kursaufgabe wird am Ortsplan festgelegt. (lll Gr. 3470.)



	Von kleinen Nachlässigkeiten und ihren Folgen

